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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
BA/854/2019 

Sachgebiet 

Bauamt 

Sachbearbeiter 

Frau Glück 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Marktgemeinderat 27.05.2019 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

veränderte Ausführung - Bauantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes  
mit 8 Wohneinheiten mit 11 Tiefgaragen-Stellplätzen und Außenanlagen  
auf dem Grundstück Gonnersdorfer Str. 10 a, Fl.Nr. 298/5, -/12 u. -/13, Gmkg. Cadolzburg 
durch Oskar Weick 

 
Sachverhalt: 
 
Entgegen der Ladung handelt es sich bei dem Grundstück Gonnersdorfer Str. 10 a um die Fl.Nr. 
298/5, -/12 u. -/13, Gemarkung Cadolzburg. 
 
Das Landratsamt wünschte bei der Planüberprüfung, die beiden Penthauswohnungen sollten 
geringfügig verkleinert werden. Es handelt sich um insgesamt fünf Gebäudeeinrückungen von 
0,5 m, bis 1,20 m an der nördlichen und südlichen Gebäudeseite des Penthauses. Entsprechende 
Planunterlagen wurden am 11.05.19 eingereicht und die Zustimmung als Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung erteilt.  
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat nimmt zustimmend Kenntnis von der aufgezeigten veränderten Planung 
(Stand 11.05.2019) des Penthauses. 
 
 


